
Gastronomie und Hotellerie können ab 18.05. wieder öffnen

Ab 18. Mai können Gaststätten und Hotels im Saarland wieder ihre 

Pforten öffnen. Das hat die saarländische Landesregierung am 

vergangenen Freitag beschlossen. Im Ministerrat wurde hierzu ein 

Stufenplan beraten. Laut Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger lassen 

die aktuellen Infektionszahlen unter Auflagen eine schrittweise 

Öffnung des Gastgewerbes zu. Für die gesamte Branche sei dies eine 

große Erleichterung. Bei der Öffnung sollen möglichst alle 

gleichbehandelt werden und so viel zugelassen werden wie aktuell 

möglich. Weiterhin bleibt Vorsicht das oberste Gebot. „Durch die 

stufenweise Öffnung wird es der Branche endlich wieder möglich sein, 

Umsätze zu machen. In diesem Wirtschaftszweig ist leider kein 

nachholender Konsum möglich. Der Espresso, der bislang nicht 

getrunken wurde, wird nach dem 18. Mai nicht zweimal getrunken. 

Daher muss die Bundesregierung für Gastronomie, Hotellerie und die 

Veranstaltungsbranche einen zusätzlichen Rettungsschirm 

aufspannen“, fordert Rehlinger. 

Die Öffnung wird sowohl für Gastronomie als auch für das 

Beherbergungsgewerbe gleichzeitig erfolgen. Auch zwischen Innen- 

und Außengastronomie wird nicht differenziert.  Ab dem 18. Mai 

dürfen gastronomische Betriebe wie Gaststätten, Kneipen, Cafés,  

Restaurants, Systemgastronomie, Bistros, Kantinen etc. öffnen. 

Öffnungszeiten werden wie auch in Rheinland-Pfalz auf 6:00 bis 22:00 

Uhr begrenzt. Discos, Clubs und Shisha-Bars bleiben weiterhin 

geschlossen. Bewirtung findet ausschließlich an Tischen statt, der 

Thekenbetrieb sowie der Aufenthalt an der Theke sind nicht gestattet.

Während Hotels bisher bereits für beruflich bedingte Übernachtungen 

geöffnet haben durften, ist ab 18. Mai auch der normale, touristische 

Betrieb wieder möglich – natürlich im Rahmen der geltenden 

Kontaktbeschränkungen. Um das Infektionsrisiko weiter zu 

minimieren, müssen Beherbergungsbetriebe sich allerdings vorerst an 

eingeschränkte Maximal-Belegungen halten. Als Beherbergungs-

betriebe werden neben Hotels, Pensionen und Gasthöfen auch 

Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen verstanden. 

Auch der Tagungsbetrieb ist nach den allgemein gültigen 

Beschränkungen wieder zulässig. Schwimm- und Fitnessbereiche 

müssen noch geschlossen bleiben. Dabei wird der Grundsatz verfolgt: 

Was in der Corona-Verordnung allgemein erlaubt ist, das wird auch in 

den Beherbergungsbetrieben erlaubt sein und was allgemein 

untersagt ist, bleibt auch im Gastgewerbe untersagt.

Weitere Informationen sowie den „Hygieneplan für Gastronomie und 

Beherbergungsstätten“ finden Sie unter: www.perl.saarland
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der 

Gemeinde Perl, als Bürgermeister un-

serer schönen Gemeinde ist es mir ein 

persönliches Anliegen, alle Bürger trans-

parent, zeitnah und sachlich über Neu-

erungen sowie wichtige Themen und 

Projekte zu informieren. Ich freue mich, 

wenn meine Informationen Ihr Inter-

esse finden und sich auf diesem Wege 

unsere tägliche Arbeit für die Gemeinde 

transparent und objektiv darstellen lässt.
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